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Vorwort

Die VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH in Berlin, vertreten durch ihren
Geschäftsführer Hans-Hermann Lüschen, hat die Herren Fischer und Siepe beauftragt, eine
Studie über die Rentenkürzungen in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes zu
erstellen. Auftragsgemäß stehen dabei die VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder) und die Berechnungen für die freiwillige Betriebsrente (Entgeltumwandlung nach
VBLextra) sowie für die Zusatzrente in der Pflichtversicherung (nach VBLklassik) im
Vordergrund. Darüber hinaus soll auch detailliert auf die ab 1.1.2002 geltende Punkterente
sowie insbesondere auf den Streit um die Rentenanwartschaften zum 31.12.2001 (sog.
Startgutschriften) aus finanzmathematischer Sicht eingegangen werden.

Zum Auftraggeber der Studie

Die VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH (VERS Berater) in Berlin betreibt
ausschließlich Versicherungsberatung und bietet auch die VERS Vergleichs- und
Informationssoftware an. Geschäftsführer Hans-Hermann Lüschen ist von der IHK
zugelassener Versicherungsberater und hat sich seit Jahren auch auf die Beratung von
Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst spezialisiert, insbes. auf das Erkennen
und Schließen von Pensions- bzw. Rentenlücken im Falle einer vorzeitigen Dienst- bzw.
Berufsunfähigkeit.

Zu den Verfassern der Studie

Die Verfasser dieser Studie sind beide Mathematiker.

Dr. Friedmar Fischer (Jahrgang 1947) wird im Jahr 2012 in Rente gehen und ist von der zu
niedrig bemessenen Startgutschrift für Rentenferne betroffen. Fischer veröffentlicht unter
seiner Homepage http://www.startgutschriften-arge.de aktuelle Berichte und Studien insbes.
zu den Startgutschriften für rentenferne Pflichtversicherte (ab Jahrgang 1947).

Werner Siepe (Jahrgang 1942) ist pensionierter Beamter und somit nicht von der
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes betroffen. Siepe ist Autor von Fachbüchern zu
Immobilien, Geldanlage und Altersvorsorge. Außerdem ist er Verfasser von Studien über
TÜV-Siegel auf dem Finanzmarkt und über Fakten und Vorurteile bei den
Beamtenpensionen.

Die Studie wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. Irgendeine Einflussnahme
auf den Inhalt der Studie von Seiten des Auftraggebers fand nicht statt.

Zum Aufbau der Studie

Die Studie erläutert in den Kapiteln 1 und 2.1 zunächst die aktuellen ab dem Jahr 2002
geltenden Regelungen zur freiwilligen Betriebsrente (z.B. Entgeltumwandlung) und zur
Punkterente für Pflichtversicherte. Damit werden die fast ausschließlich auf der VBL-
Homepage und in Vorträgen sowie Büchern zur Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
enthaltenen Informationen beleuchtet und kritisch hinterfragt.

Der Streit um die Startgutschriften (Rentenanwartschaften zum 31.12.2001) wird auf den
Homepages aller Zusatzversorgungskassen sowie in allen bisher vorliegenden Büchern über
die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst nur stiefmütterlich behandelt. Die in juristischen
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Fachzeitschriften dazu vorliegenden Artikel blenden die ökonomischen Folgen der bisher
getroffenen Übergangsregelungen zu den Startgutschriften nahezu völlig aus.

Wer sich für den besonders brisanten und aktuellen Streit über die sog. rentenfernen
Startgutschriften (Rentenanwartschaften zum 31.12.2001 für Pflichtversicherte ab Jahrgang
1947) interessiert, kann sofort in die Kapitel 2.2 sowie 3 bis 5 einsteigen. Diese Kapitel bilden
sozusagen das Herzstück der Studie, da noch in diesem Jahr ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts erwartet wird, das rund 5 Millionen Arbeitnehmer im öffentlichen
Dienst ab Jahrgang 1947 betrifft.

Im Kapitel 3 werden anhand von Modell- und Originalfällen die ganz besonderen
Rentenfallen geschildert, die nicht nur ans Absurde grenzen, sondern schon jetzt ein ganz
reales Rentenabsurdistan zur Folge haben. Es gibt kein anderes Alterssicherungssystem,
das solche gravierenden Ungleichbehandlungen und extremen Ungerechtigkeiten aufweist.

Die Akteure und Entscheidungsträger rund um den Fallenstellerparagrafen 18 des
Betriebsrentengesetzes werden im Kapitel 4 schonungslos und mit Ross und Reiter genannt.
Es wird überdeutlich, dass es eine konzertierte Aktion aller Akteure gab, die von der Absicht
geleitet war, Leistungskürzungen auf eine mehr oder minder geräuschlose Art in die Tat
umzusetzen. Über die bisher ergangenen Gerichtsentscheidungen informiert das Kapitel 5.

Im Kapitel 6 werden die fragwürdigen Hochrechnungen hinsichtlich der Anzahl der
künftigen Rentner und der Rentenausgaben bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL) bis zum Jahr 2050 aufgedeckt. Diese interessengeleiteten Hochrechnungen
werden von der VBL an das Bundesinnenministerium und an andere Institutionen
weitergeleitet. Die fragwürdigen Zahlen finden sich auch in den Versorgungsberichten der
Bundesregierung von 2005 und 2009, wie die Verfasser dieser Studie in den
Zusatzversorgungsberichten 2009 und 2010 nachgewiesen haben.

Die Gesamtbeurteilung im Kapitel 7 kommt zu dem Ergebnis, dass insbesondere die
gleichheitswidrigen Startgutschrift-Berechnungen für die Jahrgänge ab 1947 durch die
Tarifparteien beseitigt werden müssen. Möglicherweise muss auch der Gesetzgeber tätig
werden, sofern das Bundesverfassungsgericht den Fallenstellerparagrafen 18 des
Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) als verfassungswidrig einstuft.

Wiernsheim und Erkrath, 10.03.2010
Dr. Friedmar Fischer Werner Siepe
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Zusammenfassung der Ergebnisse

1.
Die Garantierenten bei der Entgeltumwandlung nach VBLextra fallen im Vergleich
zu Angeboten von Pensionskassen in der Privatwirtschaft noch recht attraktiv aus,
was insbesondere auf die höhere Garantieverzinsung und die geringen
Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Bei den Angestellten der Länder hat die
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) quasi ein Monopol, da sie als
einziger Anbieter den im Oktober 2006 abgeschlossenen Tarifvertrag über die
Entgeltumwandlung umsetzt. Die bei den Kommunen beschäftigten Arbeitnehmer
können nach dem TV-EUmw/VKA von Februar 2003 unter verschiedenen Anbietern
auswählen. Für die rund 150.000 Angestellten des Bundes steht ein Tarifvertrag über
die Entgeltumwandlung noch aus.

Eine faktische Kürzung der Garantierenten erfolgte bereits mit der Umstellung der
Tarife auf die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren.
Angesichts eines anhaltend niedrigen Zinsniveaus und/oder neuer Sterbetafeln mit
einer Erhöhung der ferneren Lebenserwartung sind künftige weitere Kürzungen nicht
ausgeschlossen.

2.
In der Pflichtversicherung (VBLklassik) sind rund 4 Millionen aktiv Versicherte.
Rund 1 Million ehemalige Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst erhalten eine VBL-
Zusatzrente. Diese Zusatzrente (seit 2002 auch „Betriebsrente“ genannt) setzt sich für
schon zum 31.12.2001 und am 1.1.2002 noch Pflichtversicherte (sog.
Rentenanwärter) aus der Rentenanwartschaft zum 31.12.2001 (sog. Startgutschrift)
und der Rentenanwartschaft ab 1.1.2002 (sog. Punkterente) zusammen.

Das Leistungsniveau bei der Punkterente soll nach dem Willen der Tarifparteien um
rund 20 Prozent unter dem Niveau der bis Ende 2001 geltenden
Nettogesamtversorgungsrente liegen. Mit dem VBL-Betriebsrentenrechner ist zwar
die aus Startgutschrift und Punkterente zusammengesetzte VBL-Zusatzrente
berechenbar. Jedoch wird lediglich die Eingabe der von der VBL berechneten
Startgutschrift in Form von Versorgungspunkten verlangt. Eine Problematisierung der
Berechnungsweise für diese Startgutschriften erfolgt nicht.

Die Startgutschrift wird je nach Jahrgang (bis 1946 rentennahe, ab Jahrgang 1947
rentenferne Pflichtversicherte), Familienstand, Anzahl der VBL-
Pflichtversicherungsjahre bis Ende 2001 und Einkommen im Jahr 2001
unterschiedlich berechnet. Bei den sog. rentenfernen Startgutschriften wird die
Berechnungsformel nach § 18 des Betriebsrentengesetzes verwandt. Mit dem
Startgutschriftrechner sind diese Startgutschriften für rentenferne Pflichtversicherte
hinreichend genau ermittelbar.
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3.
Der Streit um die Höhe der Startgutschriften dauert schon seit Anfang 2003 an.
Besonders ältere, alleinstehende Rentenferne (ab Jahrgang 1947) sind massiv von
den Rentenkürzungen betroffen.

Ein Rentenabsurdistan entsteht zusätzlich dadurch, dass Normalverdiener und/oder
Vollzeitbeschäftigte bei sonst gleichen Voraussetzungen eine geringere Startgutschrift
erhalten als Geringverdiener und/oder Teilzeitbeschäftigte. Außerdem werden
Rentenferne mit längerer Ausbildung durch den Fallenstellerparagrafen 18 des
Betriebsrentengesetzes diskriminiert. Bisher wurde die fatale Auswirkung der
Steuerprogression in der Berechnungsformel nicht erkannt.

4.
Die aus finanzmathematischer und ökonomischer Sicht fehlerhafte Berechnung der
sog. rentenfernen Startgutschriften nach § 18 des Betriebsrentengesetzes hat ihre
Ursache im Versagen der Entscheidungsträger.

Außer der VBL, den öffentlichen Arbeitgebern (BMI, TdL, VKA) und Gewerkschaften
(Verdi, GEW, dbb tarifunion) ist auch der Gesetzgeber gefordert, die
Berechnungsformel des Fallenstellerparagrafen 18 abzuschaffen oder zumindest in
wesentlichen Teilen zu ändern.

5.
Seit dem Jahr 2003 haben sich Landgerichte, Oberlandesgerichte,
Bundesarbeitsgericht und Bundesgerichtshof mit der Berechnung der
Startgutschriften beschäftigen müssen, da mehr als 2.000 Betroffene vor den
Gerichten geklagt haben. Das Oberlandesgericht Karlsruhe und der
Bundesgerichtshof haben die rentennahen Startgutschriften als verbindlich
anerkannt, aber nicht die rentenfernen Startgutschriften, über deren Berechnung das
Bundesverfassungsgericht voraussichtlich im Jahr 2010 entscheidet. Die
Verfassungsbeschwerde haben die Verfassungsrichter bereits vor zwei Jahren
angenommen.

6.
Vorschaurechnungen über die Anzahl der Rentner und die Höhe der
Versorgungsausgaben, die durch ein von der VBL beauftragtes Büro von
Versicherungsmathematikern erstellt werden und bis zum Jahr 2050 reichen, sind in
wesentlichen Teilen fragwürdig. Sie weisen insbesondere für die Jahre bis 2015
„Rentnersprünge“ aus, zu denen es mit Sicherheit nicht kommen wird. Außerdem
werden die Rentenkürzungen für die rentenfernen Jahrgänge ab 1947, die ab dem
Jahr 2012 in Rente gehen, unterschlagen.

Da die Vorschaurechnungen als Grundlage der Versorgungsberichte der
Bundesregierung dienen, pflanzen sich die Fehler fort. Der
Zusatzversorgungsbericht 2010 von Fischer/Siepe deckt die Fragwürdigkeit in den
von der VBL in Umlauf gebrachten Vorschaurechnungen bis 2050 schonungslos auf.
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7.
In der Gesamtbeurteilung wird die bisherige Kürzung des Leistungsniveaus in der
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes durch Einführung der Punkterente ab
2002 grundsätzlich noch akzeptiert. Die gleichheitswidrige Berechnung der
rentenfernen Startgutschriften muss jedoch durch eine Neuregelung ersetzt werden.
Außerdem sind fragwürdige Hochrechnungen der Rentneranzahl und
Rentenausgaben bis 2050 durch wirklichkeitsnahe Vorschaurechnungen zu ersetzen.

Viel wird davon abhängen, wie das für 2010 erwartete Urteil des
Bundesverfassungsgerichts über die Berechnung der rentenfernen
Startgutschriften inkl. der Berechnungsformel nach § 18 des Betriebsrentengesetzes
ausfällt. Beim Streit um die Höhe des Gegenwertes bzw. Ausgleichsbetrags beim
Ausscheiden eines beteiligten Arbeitgebers aus der VBL wird in letzter Instanz wohl
der Bundesgerichtshof entscheiden müssen.
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1. Freiwillige Betriebsrente
Noch attraktive Garantieleistungen

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verspricht auf ihrer
Homepage www.vbl.de „die sichere Versorgung aus einer Hand“ und will „den besten
Platz für Ihre Altersvorsorge“ bieten. Bei näherem Hinsehen bezieht sich dieses
Eigenlob jedoch nur auf die VBL-Angebote zur freiwilligen Betriebsrente.

1.1. Entgeltumwandlung
und betriebliche Riester-Rente

Laut VBL-Geschäftsbericht 2008 hatten Ende 2008 rund 189.000 Versicherte eine
freiwillige Betriebsrente (Entgeltumwandlung oder betriebliche Riester-Rente)
abgeschlossen [Ref. 1]. Die Beitragseinnahmen beliefen sich auf insgesamt 135 Mio.
Euro [Ref. 1]. Dies entspricht einem monatlichen Beitrag von nur durchschnittlich 60
Euro je freiwillig Versicherten. Das mit der Entgeltumwandlung oder der betrieblichen
Riester-Rente aufgebaute Altersvorsorge-Vermögen belief sich auf 489 Mio. Euro
zum Ende 2008, also durchschnittlich knapp 2.600 Euro je freiwillig Versicherten.
Rund 1.000 VBL-Rentner bezogen bereits eine freiwillige Betriebsrente, die aber
wegen der kurzen Laufzeit ab frühestens 2002 nur bei durchschnittlich 39 Euro im
Monat lag [Ref. 1].

Der Höchstbeitrag für die Entgeltumwandlung betrug in 2008 monatlich 212 Euro (220
Euro in 2010) und für die betriebliche Riester-Rente monatlich 175 Euro. Das Angebot
der VBL zum Abschluss einer freiwilligen Betriebsrente richtet sich in erster Linie an
die insgesamt 1,8 Mio. aktiv Pflichtversicherten (davon 1,4 Mio. in den alten
Bundesländern). Darunter waren 151.000 Angestellte beim Bund (davon 123.000
West), 665.000 Angestellte in den Ländern (davon 449.000 West) und 197.000
Angestellte in den Kommunen (alle West). Die übrigen aktiv Pflichtversicherten
machen 782.000 aus (85.000 beschäftigt bei den Trägern der Sozialversicherung und
697.000 sonstige Angestellte).

Seit dem 1. Januar 2002 haben Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch nach § 1a
BetrAVG (sog. Betriebsrentengesetz) auf eine betriebliche Altersversorgung durch die
sog. Entgeltumwandlung. Das Prinzip ist einfach: Sie wandeln Teile ihres Gehalts in
Beiträge für eine Betriebsrente um (daher auch „Gehaltsumwandlung“ genannt).
Praktisch verzichten die Arbeitnehmer auf Teile ihres Bruttogehalts, die dann als
Bruttobeiträge für eine betriebliche Altersversorgung verwandt werden. Sie
vereinbaren die Entgeltumwandlung mit ihrem Arbeitgeber bzw. dem LBV (Landesamt
für Besoldung und Versorgung, zuständig für die Angestellten in den Ländern).
Arbeitgeber bzw. LBV zahlen dann die Beiträge an die Pensionskasse der VBL.
Allerdings muss ein Tarifvertrag über die Entgeltumwandlung vorliegen, der vom
zuständigen Arbeitgeberverband mit der Gewerkschaft abgeschlossen worden ist.

Für die Angestellten bei den Ländern und den Kommunen ist diese Möglichkeit zur
Entgelt- bzw. Gehaltsumwandlung tariflich geregelt im TV-EUmw/VKA vom 18.2.2003
(Kommunen) bzw. im TV-EntgeltU-L vom 12.10.2006 (Länder außer Berlin und
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AVBextra 01) und ab Anfang 2009 durch die Anhebung der Altersgrenze von 65 auf
67 Jahre. Weitere Reduzierungen in der Zukunft sind nicht ausgeschlossen.

Künftig wird es vor allem auf die möglichen Überschüsse ankommen, die in der
VBLextra im Vergleich zu konkurrierenden Angeboten erzielt werden. Bis Ende 2010
will die VBL noch einen Gewinnzuschlag von 20 Prozent auf die garantierten Zinsen
bieten. Was danach kommt, ist vor allem wegen des zurzeit sehr niedrigen
Zinsniveaus ungewiss.

In Informationsveranstaltungen von VBL-Mitarbeitern vor Versicherten stehen die
Angebote der freiwilligen Betriebsrente ganz im Vordergrund. Auf die
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst wird meist nur am Rande eingegangen und
dann auch nur hinsichtlich der ab Anfang 2002 geltenden Punkterente [Ref. 8].
Hinsichtlich der umlagefinanzierten Zusatzversorgung im Westen brüstet sich VBL-
Präsident Wolf R. Thiel schon einmal damit, dass die VBL die um angeblich 31
Prozent bis zum Jahr 2050 steigenden Rentnerzahlen verkraften könne, siehe Artikel
„VBL rechnet sich schön“ [Ref. 9]. Wie sich die kapitalgedeckte Zusatzversorgung im
Osten sowie die kapitalgedeckte freiwillige Betriebsrente aber weiter entwickeln, bleibt
offen.

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, die über ihre Arbeitgeber bei der VBL
pflichtversichert sind, sollten die aktuellen Angebotsrechner der VBL für die
Entgeltumwandlung oder die betriebliche Riester-Rente daraufhin prüfen, ob und in
welchem Ausmaß die garantierten und/oder prognostizierten Leistungen künftig
zurückgefahren werden. Die Verfasser dieser Studie haben einen speziellen BEU-
Rechner (BEU = betriebliche Entgeltumwandlung) entwickelt, der die aktuellen
Kalkulationsgrundlagen für die Berechnung der Alters-, Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrente bei der VBLextra enthält [Ref. 10]. Daraus geht hervor, dass nur
die reine Altersrente in der freiwilligen Betriebsrente bei gleich hohen Beiträgen etwa
auf dem Niveau der Punkterente (als Alters-, Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrente) in der Pflichtversicherung liegt. Wer bei der freiwilligen
Betriebsrente per Entgeltumwandlung über die VBLextra auch die Erwerbsminderung
sowie die Hinterbliebenen absichern möchte, muss mit einer Kürzung um rund 25
Prozent gegenüber der Punkterente in der Pflichtversicherung nach VBLklassik
rechnen.
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Erstmalig wurden in der AVID-Studie 2005, die von TNS Infratest Sozialforschung im
Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMAS) und der
Deutschen Rentenversicherung (DRV) erstellt wurde, die finanziellen Auswirkungen
des Systemwechsels in der Zusatzversorgung dargestellt [Ref. 16]. Danach sinken
die projizierten Rentenanwartschaften für männliche Pflichtversicherte in den alten
Bundesländern von monatlich 423 Euro (Jahrgangsgruppe 1942-1946) auf nur noch
318 Euro monatlich für die Jahrgangsgruppe 1947-1951, wie der folgenden Abbildung
aus Seite 44 der AVID-Studie 2005 [Ref. 16] zu entnehmen ist.

Dieser Rentensturz um 25 Prozent kann nicht allein mit der Einführung des
Punktesystems ab dem Jahr 2002 erklärt werden, da die Jahrgangsgruppe 1947-1951
den weitaus größten Teil ihrer Rentenanwartschaften bis zum 31.12.2001 erworben
hat und ab dem 1.1.2002 nur noch maximal 15 Jahre und 5 Monate berufstätig ist (für
im Dezember 1951 geborene Rentenferne, die mit Erreichen der neuen
Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 5 Monaten in Rente gehen).

Abbildung 1: Projizierte Anwartschaften laut AVID-Studie 2005
(„Rentensturz“ für Jahrgänge 1947 bis 1951)

Die im Januar 1947 geborenen Rentenfernen gehen bereits zum 1.3.2012 mit
Erreichen der Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 1 Monat in Rente und kommen
somit nur noch auf restliche Pflichtversicherungsjahre von 10 Jahren und 2 Monate,
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die nach dem ab 1.1.2002 geltenden Punktesystem abgerechnet werden. Im
durchaus möglichen Extremfall (Eintritt mit 14 Jahren in ein Beschäftigungsverhältnis
des öffentlichen Dienstes) haben sie 41 (!) Pflichtversicherungsjahre bis Ende 2001
im öffentlichen Dienst abgeleistet und nur 10 Jahre von Anfang 2002 bis zum
Rentenbeginn. Also entfallen rechnerisch lediglich knapp 20 Prozent der gesamten
Beschäftigungszeit auf die Punkterente (siehe nachfolgendes Kapitel 2.1), aber 80
Prozent auf die Startgutschriften. Die thematische Beschränkung auf das
Punktesystem in Vorträgen, Zeitschriften sowie Büchern und damit die generelle
Vernachlässigung des Themas Startgutschriften ist daher sehr fragwürdig.

2.1. Leistungskürzung durch die Punkterente ab 2002

Die Tarifparteien haben sich bei der Reform der Zusatzversorgung im öffentlichen
Dienst am 13.11.2001 auf einen grundlegenden Systemwechsel geeinigt. Das frühere
Gesamtversorgungssystem, das stark von externen Faktoren wie Höhe der
Steuerbelastung und der gesetzlichen Rente abhängig war, wurde ab 1.1.2002
abgelöst durch ein von Professor Heubeck entwickeltes Punktemodell, das im
Altersvorsorgeplan 2001 vom 13.11.2001 und im Altersvorsorgetarifvertrag vom
1.4.2002 festgelegt wird. Die neue sog. Punkterente ist völlig abgekoppelt von der
gesetzlichen Rente und hängt nur noch von der Höhe des
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (entspricht weitgehend dem Bruttogehalt)
sowie vom jeweiligen Alter des Pflichtversicherten ab. Das Leistungsniveau der
Punkterente soll nach dem erklärten Willen der Tarifparteien rund 20 Prozent unter
dem Niveau der Zusatzrente nach dem früheren Gesamtversorgungssystem liegen.

Beispiel: Bei einer früheren Zusatzrente von 0,5 Prozent des monatlichen
Bruttoendgehalts pro Pflichtversicherungsjahr konnte ein Rentner nach 40 Jahren mit
einer monatlichen Zusatzrente in Höhe von 20 Prozent seines letzten Gehalts
rechnen, wenn er bis Ende 2001 in Rente ging. Liegt das Niveau der neuen
Punkterente aber durchschnittlich nur bei 0,4 Prozent des Entgelts pro Jahr, kommen
nach 40 Pflichtversicherungsjahren nur 16 Prozent des Endgehalts als monatliche
Zusatzrente brutto heraus. Das Leistungsniveau im neuen Punktesystem wird somit
um ein Fünftel im Vergleich zum früheren Gesamtversorgungssystem gekürzt [Ref.
17].

2.1.1. Höhe der jetzigen Punkterente

Berechnungsformel und Beispielberechnungen zur Punkterente finden sich u.a. in der
Broschüre VBLklassik [Ref. 11]. Es hilft dem VBL-Pflichtversicherten aber wenig, die
komplette Rentenformel laut Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001 mit allen fünf
Komponenten (Jahresentgelt, Referenzentgelt, Versorgungspunkte, Altersfaktor,
Messbetrag) darzustellen. Im Prinzip berechnet sich die monatliche
Rentenanwartschaft für ein volles Pflichtversicherungsjahr ab dem 1.1.2002 aus
jeweils 0,4 Prozent des monatlichen Bruttogehalts, multipliziert mit einem speziellen
Altersfaktor. Also gilt die letztlich einfache Berechnungsformel für die Punkterente:

monatliche Punkterente = 0,4 Prozent des Monatsentgelts x Altersfaktor [Ref. 17]
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Beispiel:

monatliches Bruttogehalt 3.000 Euro in 2010
Jahrgang 1965 (45 Jahre in 2010, daher Altersfaktor 1,3 laut Tabelle 1)
monatliche Punkterente = 3.000 x 0,004 x 1,3 = 12 x 1,3 = 15,60 Euro
(als monatliche Rentenanwartschaft für das Jahr 2010)

Je jünger der Pflichtversicherte, desto höher ist sein Altersfaktor und damit seine
Punkterente bei gleichem Entgelt. Der Grund: Mit dem höheren Altersfaktor soll die
längere Zeitspanne zwischen aktuellem Lebensalter und dem Rentenbeginn in ferner
Zukunft ausgeglichen werden. In den Altersfaktoren (siehe folgende Tabelle) ist ein
Rechnungszins von 3,25 Prozent für die Anwartschaftsphase und 5,25 Prozent für die
Rentenphase eingerechnet. Der jüngere Pflichtversicherte profitiert somit automatisch
vom Zinseszinseffekt [Ref. 17].

Tabelle 1: Altersfaktor-Tabelle

Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor

17 3,1 32-33 je 1,9

18 3,0 34 1,8

19 2,9 35-36 je 1,7

20 2,8 37-39 je 1,6

210 2,7 40-41 je 1,5

22 2,6 42-43 je 1,4

23 2,5 44-46 je 1,3

24-25 je 2,4 47-49 je 1,2

26 2,3 50-52 je 1,1

27-28 je 2,2 53-56 je 1,0

29 2,1 57-61 je 0,9

30-31 je 2,0 Ab 62 je 0,8

Der höhere Altersfaktor für Jüngere wirkt wie ein Rentenzuschlag für die längere
Wartezeit bis zum Rentenbeginn mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Andererseits
erhalten Ältere, d.h. alle bis zum Jahr 1953 Geborene, im Jahr 2010 quasi einen
Rentenabschlag auf die Punkterente von 0,4 Prozent des Entgelts für 53- bis 56-
jährige Beschäftigte. Dazu ein Beispiel: Pflichtversicherte, die im Jahr 2010 schon 62
Jahre alt sind oder älter, erhalten nur einen Altersfaktor von 0,8 und bei einem Entgelt
von 3.000 Euro nur eine Rentenanwartschaft von 9,60 Euro im Jahr 2010, was nur
0,32 Prozent des monatlichen Entgelts entspricht.
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Die unterschiedlichen Altersfaktoren (je jünger, desto höher bzw. je älter, desto
niedriger) stellen keine Ungerechtigkeit dar, sondern einen fairen Ausgleich zwischen
jüngeren und älteren Pflichtversicherten. Die beitrags- und altersabhängige
Punkterente ist von der Konstruktion her kalkulationssicher, relativ einfach und vor
allem auch sozial gerechter im Vergleich zum früheren Gesamtversorgungssystem
[Ref. 17].

Das individuelle Leistungsniveau der Punkterente hängt von der Anzahl der
Pflichtversicherungsjahre und der Höhe der jährlichen Entgeltsteigerungen ab. Bei 45
Pflichtversicherungsjahren und durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr mehr an Gehalt
beträgt die Punkterente 0,4 Prozent des Bruttoendgehalts pro Pflichtversicherungsjahr
bzw. 18 Prozent insgesamt. Die folgende Tabelle verdeutlicht, dass das Niveau der
Punkterente umso niedriger ausfällt, je weniger Pflichtversicherungsjahre bis zum
Rentenbeginn anfallen und je höher die Entgeltsteigerungen sind. Umgekehrt gilt: Je
mehr Pflichtversicherungsjahre und/oder je niedriger die Entgeltsteigerungen, desto
höher die Punkterente in Prozent des Endgehalts.

Tabelle 2: Punkterente in Prozent des Endgehalts pro Jahr

Pflichtver-
sicherungsjahre

Entgeltsteigerung
1,5 % pro Jahr*

Entgeltsteigerung
2 % pro Jahr**

Entgeltsteigerung
3 % pro Jahr***

50 Jahre 0,42 % 0,37 % 0,29 %

45 Jahre 0,40 % 0,36 % 0,28 %

40 Jahre 0,38 % 0,35 % 0,29 %

35 Jahre 0,37 % 0,34 % 0,29 %

30 Jahre 0,36 % 0,33 % 0,29 %

25 Jahre 0,36 % 0,34 % 0,30 %

*) untere Lohnvariante (vgl. durchschnittlich 1,37 % pro Jahr für 2010-2019 laut
Rentenversicherungsbericht 2009)
**) untere Lohnvariante ab 2020 bzw. mittlere Lohnvariante 2010-19 (vgl. durchschnittlich 2,37 % pro
Jahr für 2010-2019 Rentenversicherungsbericht 2009)
***) mittlere Lohnvariante ab 2030 lt. Rentenversicherungsbericht 2009

Quelle: Soziale Sicherheit 12/2009, Seite 412 [Ref. 17]

Das Niveau der Punkterente liegt somit zwischen 0,28 und 0,42 Prozent des
Endgehalts pro Pflichtversicherungsjahr. Mit Hilfe des VBL-Betriebsrentenrechners
(siehe www.vbl.de, Button „Betriebsrentenrechner“) lässt sich die individuelle
Betriebsrente in Euro bei Rentenbeginn in Abhängigkeit von der jährlichen
Entgelterhöhung leicht errechnen, allerdings unter Eingabe der zum 31.12.2001 von
der VBL ermittelten Versorgungspunkte. Wie stark die Entgelte künftig steigen, steht
in den Sternen. Einen gewissen Anhaltspunkt bieten die vergangenen Erhöhungen
der Durchschnittsentgelte in der gesetzlichen Rentenversicherung. Danach stiegen
die Entgelte in den letzten 10 Jahren nur um durchschnittlich 1 Prozent pro Jahr und
in den letzten 20 Jahren noch um jährlich 2 Prozent. Eine durchschnittliche Erhöhung
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zwischen maximal 1,4 (Jahrgang 1956 mit 46 Jahren in 2002) und 0,8 (zum Beispiel
ab 2009 für Jahrgang 1947) liegen.

Bei höheren Gehaltssteigerungsraten steigt die Punkterente in Euro zwar vom Betrag
her. In Prozent des hochgerechneten Endgehalts nimmt sie jedoch ab. Beispiel: Bei
einer angenommenen Gehaltssteigerung von 2 Prozent ab dem Jahr 2010 steigt die
Punkterente beispielsweise beim Jahrgang 1975 mit 40 Pflichtversicherungsjahren
um 48 Euro auf 811 Euro. Dies sind aber nur noch 0,35 statt 0,38 Prozent des
Endgehalts.

Weitere Details zur Punkterente sind im Ratgeber „Finanziell sicher in Rente –
Altersvorsorge für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst“ (erscheint demnächst im dbb
Verlag) zu finden [Ref. 24]. Die Verfasser dieser Studie haben darüber hinaus einen
Punkterente-Rechner entwickelt, der die Berechnung der Punkterente ab 1.1.2002 in
Abhängigkeit von Jahrgängen, Entgelten und Entgeltsteigerungen ermöglicht [Ref.
25].

2.1.2. Geplante Kürzung der Punkterente
Eine Kürzung der künftigen Punkterente haben die öffentlichen Arbeitgeber in jüngster
Zeit wiederholt ins Spiel gebracht.

Schon im November 2007 hieß es unter Punkt 8 des von der VKA (Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände) verabschiedeten 10-Punkte-Programms zur
Tarifrunde 2008: „Die 2001 umgesetzte Reform der Zusatzversorgung des
öffentlichen Dienstes hat sich im Grundsatz bewährt. Kostenbelastungen, die durch
die Rechtsprechung drohen, sind mit Sorgen zu betrachten. Auch hat sich gezeigt,
dass bestimmte seinerzeitige Grundannahmen, wie die Länge der Bezugsdauer der
Renten und die angenommene Verzinsung der Arbeitgeberleistungen, heute nicht
mehr gelten“ [Ref. 18].

Deutlicher wurde VBL-Verwaltungsratsvorsitzender Hartmut Möllring, Finanzminister
in Niedersachsen und Vorsitzender der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder), im
Vorwort zum VBL-Geschäftsbericht 2007, der Ende des Jahres 2008 veröffentlicht
wurde: „Der Verteilungsspielraum in den öffentlichen Haushalten ist gering. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass durch die Reform im Tarifvertrag Altersversorgung ein
erster bedeutender Schritt zur Konsolidierung der Ausgaben der Zusatzversorgung
gelungen ist. Allerdings sind wir noch nicht am Ende des Weges angelangt“ [Ref. 19].

Im ersten Gespräch zur Zusatzversorgung am 11.12.2008 in Berlin forderten die
öffentlichen Arbeitgeber laut Verdi „die Überprüfung der Höhe der
Garantieverzinsung im Rahmen der Altersfaktoren“, obwohl der eigentliche Anlass
für dieses Tarifgespräch nur die vom Bundesgerichtshof im Urteil vom 14.11.2007
geforderte Neuregelung der Rentenanwartschaften bis zum 31.12.2001 für die
Jahrgänge ab 1947 (sog. rentenferne Startgutschriften) war [Ref. 21].

Im zweiten Tarifgespräch am 9.3.2009 meldeten die öffentlichen Arbeitgeber
Verhandlungsbedarf wegen der „Absenkung des allgemeinen Zinsniveaus“ und der
„Veränderung der Alterserwartung“ an, wie aus einem Schreiben des kommunalen



Friedmar Fischer, Werner Siepe;
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst - Rentenkürzungen auf breiter Front - 21

Arbeitgeberverbandes (KAV) Baden-Württemberg vom 23.3.2009 hervorgeht [Ref.
20].

Auch Verdi hat über den Verlauf des Tarifgesprächs am 9.3.2009 berichtet (siehe
Verdi TS 004/2009 vom 10.3.2009) [Ref. 22] und die von den öffentlichen
Arbeitgebern beabsichtigten „Einschnitte in die Rechnungsgrundlagen mit der Folge
von Leistungsabsenkungen“ scharf kritisiert. Ähnlich äußerte sich die dbb tarifunion
[Ref. 23].

Die von Arbeitgeberseite geforderten Leistungsabsenkungen sind aber weder
begründbar noch für die Arbeitnehmer hinnehmbar. Insbesondere für die jüngeren
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst wäre eine Kürzung der Punkterente mit
deutlichen Einbußen in der Zusatzversorgung verbunden. Auch die in Aussicht
gestellten, vom erzielten Durchschnittszins der zehn größten Pensionskassen
abhängigen Bonuspunkte gem. § 19 Altersvorsorgetarifvertrag können da nicht
trösten. In den sechs Jahren von 2002 bis 2008 wurden bisher nur insgesamt 0,75
Prozent der Rentenanwartschaften für Bonuspunkte vergeben, und zwar jeweils 0,25
Prozent für die Jahre 2006 bis 2008. Auf ein Jahr umgerechnet, entspricht dies einer
durchschnittlichen Erhöhung der Rentenanwartschaft um nur 0,1 Prozent pro Jahr.
Beispiel: Beim Jahrgang 1965 mit Durchschnittsverdienst erhöht sich dadurch die
Rentenanwartschaft für die Jahre 2002 bis 2008 um lediglich 67 Cent. Um künftig
Überschüsse zu berechnen und Bonuspunkte auszuschütten, müsste die laufende
durchschnittliche Verzinsung der zehn größten Pensionskassen mindestens 5 Prozent
ausmachen. Dies ist angesichts der Finanzkrise in 2008/09 und eines dadurch stark
gesunkenen Zinsniveaus am Kapitalmarkt (zum Beispiel aktuell nur rund 3 Prozent)
nicht mehr erzielbar. Die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst müssen daher damit
rechnen, dass zusätzliche Bonuspunkte zumindest für die Jahre 2009 und 2010
komplett ausfallen und danach nur erfolgen, wenn das Zinsniveau am Kapitalmarkt
wider Erwarten stark steigen sollte.

Würden sich die öffentlichen Arbeitgeber mit ihrer Forderung nach Senkung des
Leistungsniveaus in der Punkterente durchsetzen, träfe dies insbesondere die
jüngeren Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ab Jahrgang 1965, die für mehr als 20
Jahre bis zum Rentenbeginn eine geringere Punkterente bekämen.

Rein technisch könnte diese Senkung über die Reduzierung der Altersfaktoren
geschehen, zum Beispiel über eine modifizierte Altersfaktoren-Tabelle mit
geringeren Altersfaktoren wie bei der VBLextra (siehe Kapitel 1.2).

Bei um ein Viertel gekürzten Altersfaktoren bekämen beispielsweise 45-Jährige (aus
dem Jahrgang 1965) im Jahr 2010 nur noch einen Altersfaktor von 0,98 statt wie
bisher 1,3 oder 54-Jährige (aus dem Jahrgang 1956) einen Faktor von 0,75 statt 1,0.
Das Niveau der umlagefinanzierten Punkterente (inkl. Absicherung bei
Erwerbsminderung und Hinterbliebenenrente) würde nach der Kürzung auf das
Niveau der kapitalgedeckten freiwilligen Betriebsrente in Höhe der garantierten
Rentenleistung für reine Altersrenten (also ohne Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrente) zurückfallen.

Wie hoch die neue Punkterente bei einer Kürzung um 25 Prozent bereits ab dem Jahr
2010 hätte ausfallen können, zeigt die folgende Tabelle 4.
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Die Argumentation der öffentlichen Arbeitgeber führt jedoch in die Irre. Sie übersieht
völlig, dass die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes nach dem Punktemodell
bei der VBL West weiterhin nach dem Umlagesystem organisiert ist. Wie in der
gesetzlichen Rentenversicherung werden die Umlagen direkt zur Finanzierung der
Zusatzrenten verwandt („Generationenvertrag“). In einem umlagefinanzierten
Alterssicherungssystem spielt die Höhe des Zinsniveaus überhaupt keine Rolle, wie
auch das Beispiel der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente zeigt.

Die Anpassung an eine höhere Lebenserwartung kann aber, wie bereits geschehen,
durch eine Heraufsetzung der Regelaltersgrenze bis auf 67 Jahren ab dem Jahrgang
1964 erfolgen. Diese stufenweise Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen
Rentenversicherung gilt ebenso auch für die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst.
Insofern ist die Zusatzrente der gesetzlichen Rente völlig nachgebildet.

Das gesunkene Zinsniveau und die gestiegene Lebenserwartung können nur in der
kapitalgedeckten Altersvorsorge (zum Beispiel in der privaten Rentenversicherung)
durch eine Senkung des Garantiezinses auf aktuell 2,25 Prozent und/oder eine neue
Sterbetafel (zum Beispiel DAV 2004 R) berücksichtigt werden.

Im umlagefinanzierten Punktemodell bei der VBL West haben die
Berechnungsgrundlagen aktuelles Zinsniveau und Lebenserwartung unmittelbar gar
nichts zu suchen. Wer diese Parameter dennoch in die Diskussion einbringt, stellt die
Zukunft der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst bzw. des umlagefinanzierten
Systems bei der VBL West in Frage.

Laut Verdi machen die öffentlichen Arbeitgeber mit ihrer Forderung nach veränderten
Berechnungsgrundlagen „ein neues Fass auf“. Für die Tarifbeschäftigten im
öffentlichen Dienst darf es aber keine Kürzung der Punkterente und keine Erhöhung
des Arbeitnehmeranteils von zurzeit 1,41 Prozent des zusatzversorgungspflichtigen
Entgelts geben. Außerdem ist zu bedenken, dass die effektive Belastung deutlich
höher ist, da die Arbeitnehmer auch einen Teil des Arbeitgeberanteils von 6,45
Prozent versteuern bzw. „verbeitragen“ müssen. Das steuer- und
sozialversicherungspflichtige Entgelt liegt dadurch regelmäßig über dem
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt. In der Spitze macht die effektive Belastung 3
Prozent aus, so dass in kritischen Bemerkungen auf Gewerkschaftsseite auch das
Wort von der „Zusatzbelastungskasse“ die Runde macht
(http://www.barthelonline.de/Aktuelles_2010/Aktuelles__2009/2009-03-11_Flugblatt_ATV-ATV-K.pdf).

Die ab 2002 neu eingeführte Punkterente hat sich grundsätzlich bewährt, da sie im
Gegensatz zur früheren Gesamtversorgungsrente beitrags- und altersorientiert
ausgestaltet ist und nicht mehr von externen Faktoren wie Lohnsteuerklasse und
Höhe der gesetzlichen Rente abhängt. Das Leistungsniveau der Punkterente liegt
bereits jetzt rund 20 Prozent unter dem Niveau der früheren Versorgungsrente. Eine
weitere Kürzung ist den Beschäftigten im öffentlichen Dienst nicht zumutbar, da sie
weit über die Kürzung des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung
hinausgehen würde. Die bewährte Punkterente muss daher beibehalten werden.
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Abbildung 2: Startgutschriften in Prozent pro Jahr nach der Grundformel in
§ 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG n.F.

(„Badewannenkurve“)

Quelle: Siepe/Masuch 2007, in: Werner Siepe, Hohe Verluste bei den Startgutschriften für
Rentenferne, Seite 10 (übernommen in: Siepe/Fischer, Rentenkürzungen in der Zusatzversorgung des
öffentlichen Dienstes, siehe http://www.startgutschriften-arge.de, Button „Studien“)

Bei dem „Rentensturz“ in der folgenden Abbildung 3 wurden die Mindestleistungen
bereits berücksichtigt. Ein Absinken der Startgutschrift unter 0,2 Prozent pro Jahr wird
bei Alleinstehenden nämlich nur dadurch vermieden, dass eine Mindestrente nach
Beiträgen gem. § 18 Abs. 2 Nr. 4 Betriebsrentengesetz gezahlt wird, die zwischen
0,20 Prozent (bei maximal 38 Pflichtversicherungsjahren bis Ende 2001) und 0,38
Prozent des Einkommens von 2001 pro Jahr (bei einem Pflichtversicherungsjahr)
schwankt. Dabei fällt die „Rentenstrafe“ für lang dienende Jahrgänge ab 1947
besonders auf. Es gilt das Prinzip: Je mehr Pflichtversicherungsjahre bis Ende 2001
angefallen sind, desto geringer ist die Mindestrente. Überspitzt formuliert: „Je länger
gedient, desto schlechter bedient“ (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 5: Wahrscheinliche Verteilung auf die 5 Gruppen von Rentenfernen

Quelle: Fischer/Siepe, Rentenkürzungen in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, siehe
http://www.startgutschriften-arge.de, Button „Studien“

Alleinstehende Rentenferne können mit einer Startgutschrift von durchschnittlich nur
0,3 Prozent ihres Einkommens pro Jahr rechnen. In nicht seltenen Einzelfällen liegt
die Startgutschrift nur bei 0,25 oder gar nur 0,22 Prozent pro Jahr.

Verheiratete Rentenferne mit Einkommen zwischen 2.200 und 4.600 Euro erhalten
eine Startgutschrift zwischen 0,36 und 0,50 Prozent, also im Durchschnitt 0,43
Prozent pro Jahr.

Da Alleinstehende etwa ein Viertel der Rentenfernen ausmachen und Verheiratete
drei Viertel, beträgt die Startgutschrift insgesamt im Durchschnitt 0,4 Prozent pro Jahr
des Einkommens von 2001 (= 0,3 x ¼ + 0,43 x ¾).

Sämtliche Startgutschrift-Sätze in Prozent pro Jahr beziehen sich nur auf das
Einkommen des Jahres 2001 (sog. gesamtversorgungsfähiges Entgelt). Bis zum
Rentenbeginn mit der Regelaltersgrenze frühestens im Jahr 2012 vergehen aber noch
mindestens 10 Jahre. Demnach müsste die Startgutschrift noch dynamisiert werden.

Von einer wirklichen Dynamisierung der Startgutschriften kann jedoch keine Rede
sein. Die bisher gutgeschriebenen Bonuspunkte von jeweils 0,25 Prozent der
Startgutschrift für die Jahre 2005, 2006 und 2007 bewirken lediglich eine Anpassung
um durchschnittlich 0,1 Prozent pro Jahr seit 2002. De facto sind die
Rentenanwartschaften zum 31.12.2001 (Startgutschriften) statisch, was auch der
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Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen festgestellt hat. Erst die tatsächlich gezahlten
Zusatzrenten werden jährlich mit 1 Prozent dynamisiert.

Die praktisch fehlende Dynamisierung lässt die Startgutschriften in Prozent des
künftigen Endgehalts weiter sinken, da das Endgehalt wegen der laufenden
Gehaltssteigerungen mehr oder minder deutlich über dem Gehalt in 2001 liegen wird
(siehe folgende Tabelle). Dabei gilt die Regel: Je jünger der Pflichtversicherte und je
später daher der Rentenbeginn, desto größer ist der Verlust durch fehlende
Dynamisierung.

Tabelle 7: Startgutschrift in Prozent des Endgehalts bei 1 bzw. 1,5 %
Dynamisierung

Jahrgang Rentenbeginn Startgutschrift in Prozent bei Dynamisierung
in Jahr von 1 % pro Jahr von 1,5 % pro Jahr

1947 2012 0,36 % 0,35 %
1956 2022 0,33 % 0,30 %
1965 2032 0,30 % 0,26 %
1970 2037 0,28 % 0,24 %

Quelle: Fischer/Siepe, Zusatzversorgungsbericht 2010, siehe http://www.startgutschriften-arge.de,
Button „Studien“ [Ref. 104]

Die Tabelle nennt die durch fehlende Dynamisierung sinkenden Sätze der
Startgutschrift für unterschiedliche Modelljahrgänge bei Annahme einer statischen
Startgutschrift von 0,4 Prozent pro Jahr und einer Dynamisierungsrate von 1 Prozent
pro Jahr (wie bei den Bestandsrenten) bzw. alternativ 1,5 Prozent (wie bei einer
durchschnittlich angenommenen Gehaltssteigerung von 1,5 Prozent pro Jahr).

Die fehlende Dynamisierung bewirkt also ein Sinken der effektiven Startgutschrift auf
0,36 Prozent (Jahrgang 1947, fehlende Dynamisierung von 1 %) bis 0,24 Prozent pro
Jahr (Jahrgang 1970, fehlende Dynamisierung von 1,5 % wie bei einer
angenommenen Gehaltssteigerung von durchschnittlich 1,5 % pro Jahr).

Die Berechnung der rentenfernen Startgutschriften wurde auch in den Medien heftig
kritisiert, so beispielsweise im Anschluss an das BGH-Urteil vom 14.11.2007 im ZDF-
Wirtschaftsmagazin WISO [Ref. 26],[Ref. 31], in Finanztest 12/2007 [Ref. 32] und
3/2008, [Ref. 33] in der Süddeutschen Zeitung vom 09/10.12.2008 [Ref. 34] sowie in
der Fernsehsendung ZDF Frontal 21 am 25.08.2009 [Ref. 35]. Der Beitrag in ZDF
Frontal 21 wurde von AKA-Geschäftsführer Hügelschäffer kritisiert [Ref. 36], worauf
wiederum eine Replik durch die Verfasser dieser Studie erfolgte (siehe:
http://www.startgutschriften-arge.de/11/Pro-und-Contra-ZDF-Frontal21-250809.pdf).

In „Tacheles“, der Gewerkschaftszeitung des dbb, erschien ebenfalls ein kritischer
Artikel zu ZDF Frontal 21 [Ref. 37], worauf der Verfassungsbeschwerdeführer, der in
dem Frontal 21 – Beitrag interviewt wurde, mit einem Gegenartikel reagierte [Ref. 38].
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Selbstverständlich gab es in juristischen Fachzeitschriften eine ganze Reihe von
Beiträgen zum Streit um die Startgutschriften, die vorzugsweise von AKA-
Geschäftsführer Hägelschäffer oder VBL-Juristen wie Thiel, Wein und Konrad verfasst
wurden [Ref. 39], [Ref. 40], [Ref. 41], [Ref. 42], [Ref. 43], [Ref. 44].

Wenig hilfreich sind die Informationen von Verdi [Ref. 45] und dbb tarifunion [Ref. 46]
zur problematischen Berechnung der Startgutschriften. In der demnächst
erscheinenden Ausgabe 03/2010 von „Soziale Sicherheit“ findet sich ein Artikel über
den Streit um die Startgutschriften [Ref. 47]. Von den Verfassern dieser Studie liegt
ein „Eckpunktepapier Zukunft der Zusatzversorgung“ [Ref. 48] sowie ein
Startgutschriftrechner [Ref. 49] vor, mit dem man die rentenfernen Startgutschriften
auf Grund weniger Angaben (Geburtsjahr, Anzahl der Pflichtversicherungsjahre bis
Ende 2001, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, gesamtversorgungsfähiges Entgelt zum
31.12.2001 in DM) hinreichend genau ermitteln kann.

2.3. Leistungen aus der VBL-Zusatzrente

2.3.1. Bruttozusatzrente
Startgutschrift plus Punkterente

Die Brutto-Zusatzrente setzt sich zusammen aus der Punkterente ab 2002 und der
Rentenanwartschaft bis zum 31.12.2001 (Startgutschrift), und zwar vor Abzug des
Eigenanteils zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von rund 17
Prozent der Bruttorente.

Beispiel: Die Hochrechnung des durchschnittlichen Rentenzahlbetrages von 385 Euro
für Neuzugänge laut VBL-Geschäftsbericht für 2008 ergibt eine Brutto-Zusatzrente
von 464 Euro. Dies sind 15,5 Prozent des VBL-Durchschnittsverdienstes von 3.000
Euro im Jahr 2008 oder 0,39 Prozent pro Jahr bei insgesamt 40
Pflichtversicherungsjahren. Die weitaus meisten Neurenten des Jahres 2008 werden
mit etwa drei Viertel auf die sog. rentennahen Jahrgänge (bis 1946) entfallen.
Ehemals Rentenferne des Jahrgangs 1948 zählten nur dann zu den Neurentnern des
Jahres 2008, wenn sie in diesem Jahr mit Vollendung des 60. Lebensjahres in Rente
gingen (zum Beispiel vorgezogene Frauen-Altersrenten oder Altersrenten wegen
Schwerbehinderung). In 1949 oder später Geborene können im Jahr 2008 nur dann
Neurentner geworden sein, wenn sie wegen Erwerbsminderung vor vollendetem 60.
Lebensjahr eine Rente bezogen haben. Der Anteil der Rentenfernen unter den
Neuzugängen des Jahres 2008 kann daher auf etwa ein Viertel geschätzt werden.

Ab 2012 können sich unter den Rentenneuzugängen nur noch ehemals Rentenferne
(ab Jahrgang 1947) befinden. Deren Zusatzrente wird ausschließlich von der
Punkterente ab 2002 und der nach § 18 des Betriebsrentengesetzes berechneten
rentenfernen Startgutschrift zum 31.12.2001 bestimmt.

Frappierend ist der regelrechte Einbruch bei den Jahrgängen 1947 bis 1951.
Rentenzahlbeträge und Brutto-Zusatzrenten liegen in dieser Jahrgangsgruppe um ein
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Viertel unter den Vergleichswerten für die Jahrgänge 1942 bis 1946 (siehe AVID –
Studie 2005 [Ref. 16]).

Für den Jahrgang 1947 errechnet sich eine monatliche Brutto-Zusatzrente von 444
Euro unter folgenden Annahmen:

Tabelle 8: Beispiel zur Berechnung einer Brutto-Zusatzrente

Geburtsdatum: 30.1.1947

Rentenbeginn: 1. März 2012 (nach Vollendung des 65. Lebensjahres plus 1 Monat)

monatlicher Durchschnittsverdienst brutto: 2.776 Euro in 2001, 3.000 Euro in 2008,
danach jährliche Gehaltssteigerung 1,5 Prozent, also 3.184 Euro in 2012

Familienstand am 31.12.2001: verheiratet

Pflichtversicherungsjahre bis Ende 2001: 30 Jahre

zusätzliche Pflichtversicherungsjahre von Anfang 2002 bis März 2012: 10 Jahre

gesamte Pflichtversicherungsjahre bis zum Renteneintritt: 40 Jahre

Bonuspunkte von je 0,25 % für die Jahre 2005 bis 2007

Quelle: Fischer/Siepe, Zusatzversorgungsbericht 2010, siehe http://www.startgutschriften-arge.de,
Button „Studien“ [Ref. 104]

Die Brutto-Zusatzrente von 444 Euro teilt sich wie folgt auf:

Startgutschrift für 30 Jahre zum 31.12.2001: 338 Euro
Punkterente für 10 Jahre: 106 Euro
= Brutto-Zusatzrente 444 Euro

Die Brutto-Zusatzrente macht knapp 14 Prozent des letzten Bruttogehalts von 3.184
Euro in 2012 bzw. 0,35 Prozent durchschnittlich pro Jahr aus.

Deutlich niedrigere Startgutschriften und Zusatzrenten ergeben sich, wenn der
ehemals Rentenferne am 31.12.2001 alleinstehend war. Die Startgutschrift fällt von
338 auf 221 Euro (bei insgesamt 40 Pflichtversicherungsjahren) und die Brutto-
Zusatzrente auf 327 Euro. Die Zusatzrente macht jetzt nur noch 0,26 Prozent des
Endgehalts pro Jahr aus. De facto wird die Zusatzrente gegenüber der bis Ende 2001
durchschnittlich gezahlten Nettogesamtversorgungsrente von 0,5 Prozent pro Jahr
halbiert.

Für die Jahrgänge 1952 bis 1975 mit Durchschnittsverdienst und jeweils 40
Pflichtversicherungsjahren lassen sich folgende künftige Zusatzrenten errechnen:
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31.12.2001 verheiratet und ein Viertel alleinstehend waren, errechnet sich ein
Durchschnittsbetrag von 415 Euro auf Basis des Jahres 2010. Berücksichtigt man
eine durchschnittliche jährliche Gehaltssteigerung von 1,5 Prozent ab 2005 (Basisjahr
2005 in AVID-Studie 2005 [Ref. 16]), würde die auf das neue Basisjahr 2010
hochgerechnete Zusatzrente 407 Euro pro Monat ausmachen.
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3. Rentenfallen für Jahrgänge ab 1947
Rentenabsurdistan der besonderen Art

Rentenferne Pflichtversicherte ab Jahrgang 1947 – im Folgenden kurz „Rentenferne“
genannt – geraten in ganz spezielle Rentenfallen durch die ans Absurde grenzende
Berechnung der Rentenanwartschaften zum 31.12.2001 (sog. rentenferne
Startgutschriften).

So erleiden beispielsweise ältere Rentenferne, die am 31.12.2001 alleinstehend
waren, einen „Rentensturz“ (siehe Kapitel 3.1), wie in dem im Auftrag des VSZ
(Verein zur Sicherung der Zusatzversorgung) erstellten Gutachten „Rentenkürzungen
bei älteren, alleinstehenden Rentenfernen“ anhand einer Fülle von Modell- und
Originalfällen nachgewiesen wird [Ref. 51].

Dazu zählt beispielsweise auch die „doppelte Rentenfalle“, in die unverschuldet
einer der Verfasser dieser Studie (Friedmar Fischer) geraten ist. Fischer, seit Oktober
2002 wieder verheiratet, war am 31.12.2001 schicksalsbedingt verwitwet und somit
alleinstehend mit Lohnsteuerklasse I („1. Silvesterfalle“). Allein dadurch soll er
lebenslang 320 Euro pro Monat an Zusatzrente einbüßen, was nichts anderes als
eine „Strafe der zu späten Wiederheirat“ bedeutet. Insgesamt nur 6 Prozent seiner
Lebensdienstzeit bis zum Rentenbeginn am 1.3.2012 war Fischer Witwer und damit
alleinstehend, genau vom 16.6.2000 bis 6.10.2002. Die zweite Rentenfalle ist durch
sein Geburtsdatum 7.1.1947 bedingt und kommt einer „Strafe der späten Geburt“
gleich („2. Silvesterfalle“). Wäre Fischer eine Woche vorher geboren, gälte er als
Rentennaher und hätte eine um 193 Euro höhere rentennahe Startgutschrift erhalten.
Dass infolge der Renten- bzw. Silvesterfalle erhebliche Rentenkürzungen bis hin zur
Halbierung der Zusatzrente erfolgen, wurde in zwei Studien von Fischer/Siepe
nachgewiesen [Ref. 52], [Ref. 53].

Weitere Absurditäten beziehen sich auf die Diskriminierung von Normalverdienern
gegenüber Geringverdienern (siehe Kapitel 3.2), Vollzeitbeschäftigten gegenüber
Teilzeitbeschäftigten (siehe Kapitel 3.3), Versicherten mit längerer Ausbildung
gegenüber kurzer Ausbildung (siehe Kapitel 3.4). Letztlich ist der Paragraf 18 des
Betriebsrentengesetzes die Ursache für diese Absurditäten und Diskriminierungen
(siehe Kapitel 3.5). In der Tat gibt es typische Fälle, in denen es weniger Rente bei
mehr Einkommen (Kapitel 3.2) bzw. bei mehr Beschäftigung (Kapitel 3.3) gibt. Damit
werden nicht nur ungleiche Einkommen bei der Berechnung der rentenfernen
Startgutschriften gleich behandelt, sondern sogar Versicherte mit höheren
Einkommen bzw. mehr Beschäftigung mit geringeren Renten abgefunden.

Es gibt in Deutschland kein vergleichbares Alterssicherungssystem, das solche
Diskriminierungen und Absurditäten zulässt, die auch nicht mit der Kompliziertheit der
getroffenen Regelungen zu entschuldigen sind. Dem Leistungs- und
Gerechtigkeitsprinzip sprechen diese absurden finanziellen Auswirkungen Hohn. Eine
Änderung ist daher nur durch den Wegfall des „Fallenstellerparagrafen“ 18 des
Betriebsrentengesetzes, der Gleiches ungleich sowie Ungleiches gleich behandelt, zu
erreichen. Ein Kurieren an den Symptomen der bisherigen Startgutschrift-Berechnung
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Die Startgutschriften liegen in den fünf Originalfällen zwischen nur 0,22 und 0,27
Prozent des gesamtversorgungsfähigen Entgelts in 2001 pro Pflichtversicherungsjahr.
Dies führt gegenüber der Messlatte von 0,4 Prozent des Entgelts pro Jahr zu einer
Kürzung der Startgutschrift um 32 bis 45 Prozent. Es handelt sich quasi um einen
Rentenabsturz.

Überraschend hoch fallen die Kürzungen mit 40 bis sogar 45 Prozent in den Fällen
2, 4 und 5 aus. Die Abweichung von den Ergebnissen in den Modellfällen für
Durchschnittsverdiener der Jahrgänge 1947 und 1952 mit einer Kürzung von „nur“
maximal 33 Prozent kann mit dem höheren Verdienst und insbesondere mit der
langen Lebensdienstzeit erklärt werden. In den Fällen 2 und 5 fällt die Mindestrente
nach § 18 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG dadurch auf ein sehr niedriges Niveau von nur 0,22
bis 0,24 Prozent des gesamtversorgungsfähigen Entgelts pro Jahr. Im 4. Fall mit
knapp 34 Pflichtversicherungsjahren bis Ende 2001 und über 48 Jahren
Lebensdienstzeit wird nur die Mindeststartgutschrift von 7,36 Euro pro Jahr angesetzt.
Da das volle 34. Pflichtversicherungsjahr um nur einen Monat verfehlt wird, sinkt die
Startgutschrift auf nur 0,23 Prozent des Entgelts pro Jahr. Bei einem Monat mehr
hätte sich zumindest ein Wert von 0,24 Prozent pro Jahr ergeben.

Ausgerechnet in den drei Fällen von Untergrenzen (Mindeststartgutschrift im 4.
Fall sowie Mindestrente im 2. und 5. Fall) liegen die höchsten Kürzungen bei der
Startgutschrift vor. Die Formelbeträge nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG in diesen drei
Fällen sind so niedrig, dass selbst die höheren Auffanggrenzen noch auf einem sehr
niedrigen Niveau verharren. Im 2. und 5. Fall liegt die Mindestrente noch 25 bis 39
Prozent über dem Formelbetrag, im 4. Fall die Mindeststartgutschrift sogar 61 Prozent
darüber. Offensichtlich führt die Grundformel nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG zu völlig
widersinnigen Ergebnissen wie zum Beispiel nur 0,142 Prozent des
gesamtversorgungsfähigen Entgelts pro Jahr im 4. Fall.

Auch der Vergleich der Startgutschriften für die Alleinstehenden in den fünf
Originalfällen mit fiktiven Startgutschriften für am 31.12.2001 verheiratete ältere
Rentenferne offenbart erhebliche Kürzungen, die von 35 Prozent (Fall 4) über 41
Prozent (Fälle 2 und 5) bis zu 46 Prozent (Fall 1) und sogar bis zu 50 Prozent (Fall 3)
reichen. Ausgerechnet in den Fällen mit den stärksten Kürzungen haben die
Betroffenen bereits im Jahr 2002 wieder geheiratet. Im Fall 3 wird die Startgutschrift
im Vergleich zu einem am 31.12.2001 Verheirateten sogar halbiert.

Somit steht fest: Die älteren, alleinstehenden Jahrgänge 1947 bis 1953 sind die
Hauptverlierer bei der Berechnung der rentenfernen Startgutschrift. Dies gilt vor allem
für ältere, alleinstehende Rentenferne, die bis Ende 2001 schon sehr lange im
öffentlichen Dienst beschäftigt waren und auf eine Lebensdienstzeit bis zum
Rentenbeginn von deutlich mehr als 40 Jahren kommen. Langjährige Treue zum
Dienstherrn wird also mit einer drastischen Kürzung der Rentenanwartschaft bis Ende
2001 bestraft. Absurder können Startgutschrift-Regelungen wohl kaum sein.

Dieser Rentenabsturz wird daher als 1. Absurdität bezeichnet. Sie hat ihren
Hauptgrund in der finanziellen Benachteiligung von Pflichtversicherten, die
zufälligerweise oder schicksalsbedingt (z.B. Witwer/Witwen) am 31.12.2001
alleinstehend waren. Da die am 31.12.2001 Alleinstehenden in der ungünstigeren
Lohnsteuerklasse I für alle Zeiten eingeordnet werden (vom Bundesgerichtshof
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„Festschreibeeffekt“ bzw. „Veränderungssperre“ genannt), sinkt das fiktive
Nettoarbeitsentgelt und damit die fiktive Nettogesamtversorgung zum 31.12.2001, so
dass auch die Startgutschrift geringer ausfällt im Vergleich zu am 31.12.2001
Verheirateten oder Alleinerziehenden, die in der günstigeren Lohnsteuerklasse III
liegen. Bei gleichen Einkommen im Jahr 2001 schneiden also Alleinstehende
finanziell schlechter ab als Verheiratete. Dadurch entstehen „ungleiche
Startgutschriften für gleiche Einkommen“ [Ref. 54].

3.2. Diskriminierung von Normalverdienern
gegenüber Geringverdienern
(gleiche Rente für höheres Einkommen, 2. Absurdität)

Doch auch das Gegenteil gibt es – „gleiche Startgutschriften für ungleiche
Einkommen“ [Ref. 54]. Was auf den ersten Blick völlig unmöglich erscheint, macht
die absurde Berechnung der Startgutschriften für Rentenferne möglich. Dies zeigt ein
Vergleich von Normalverdienern mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000
Euro in 2001 mit Versicherten, die einen geringeren Verdienst von monatlich 2.400
Euro brutto hatten.

Der alleinstehende Normalverdiener mit 3.000 Euro Einkommen erhält nach
beispielsweise 34 Pflichtversicherungsjahren bis zum 31.12.2001 eine rentenferne
Startgutschrift von 250 Euro und damit genau so viel wie ein Geringverdiener mit
2.400 Euro Einkommen [Ref. 54].

Trotz eines Einkommensplus von 25 Prozent bleibt die Startgutschrift gleich. Noch
abstruser fällt der Vergleich des Formelbetrags nach § 18 Betriebsrentengesetz aus.
Bei 2.400 Euro Einkommen und 34 Pflichtversicherungsjahren liegt dieser
Formelbetrag bei 185 Euro, während er bei einem um 25 Prozent auf 3.000 Euro
erhöhten Einkommen sogar um 32 Euro sinkt. Dies ist nur durch die völlig missglückte
Berechungsformel des Fallenstellerparagrafen und die damit fatale Wirkung der
Steuerprogression zu erklären (siehe dazu Kapitel 3.5 und 4.1). Dass bei einer
Einkommenssteigerung von 25 Prozent die Rentenanwartschaft nach § 18
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) sogar um 17 Prozent sinkt, ist an Absurdität wohl
kaum zu überbieten und wird hier als 2. Absurdität kritisiert.

Nur auf Grund der Tatsache, dass bei mindestens 20 vollen
Pflichtversicherungsjahren bis Ende 2001 eine Mindeststartgutschrift von 7,36 Euro
pro vollem Pflichtversicherungsjahr (nach § 37 Abs. 3 VBLS n.F.) gewährt wird, also
in diesem Falle rund 250 Euro (= 736 Euro x 34 Jahre), werden die Startgutschriften
für ungleiche Einkommen auf zumindest die gleiche Höhe gehievt [Ref. 54].

Verheiratete Normalverdiener mit 3.000 Euro Einkommen und 34
Pflichtversicherungsjahren bis Ende 2001 erhalten eine rentenferne Startgutschrift
von 375 Euro. Wer nur 2.400 Euro verdiente, bekam jedoch sogar eine um 8 Euro
höhere Startgutschrift, was ausschließlich auf die Berechnung des Formelbetrags
nach § 18 Betriebsrentengesetz zurückzuführen ist. Also gilt in diesem Fall sogar bei
der Startgutschrift, dass bei einer Einkommenssteigerung von 25 Prozent die
Rentenanwartschaft zum 31.12.2001 um 2 Prozent sinkt [Ref. 54].
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Vergleicht man nun noch den verheirateten Geringverdiener (2.400 Euro Einkommen)
mit dem alleinstehenden Normalverdiener (3.000 Euro), ergibt sich folgendes
Startgutschrift-Paradoxon: Der höher verdienende Alleinstehende erhält eine
Startgutschrift von nur 250 Euro, während der niedriger verdienende Verheiratete 383
Euro und damit 53 Prozent mehr an Startgutschrift bekommt, obwohl er 20 Prozent
weniger verdient. Ein „Weniger an Verdienst“ führt also in diesem paradoxen Fall zu
einem „Mehr an Startgutschrift“ [Ref. 54].

3.3. Diskriminierung von Vollzeitbeschäftigten
gegenüber Teilzeitbeschäftigten
(weniger Rente für mehr Beschäftigung, 3. Absurdität)

Man sollte annehmen, dass ein vollzeitbeschäftigter Rentenferner mit einem
monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro im Jahr 2001 und beispielsweise 35
Pflichtversicherungsjahren bis Ende 2001 eine höhere Startgutschrift im Vergleich zu
einem Teilzeitbeschäftigten mit einem sog. Gesamtbeschäftigungsquotient von 0,75
(also ¾-Beschäftigung) und einem entsprechend reduzierten Einkommen von 2.250
Euro erhält.

Das Gegenteil ist aber beim verheirateten Vollzeitbeschäftigten der Fall, der sogar
3 Euro weniger bekommt im Vergleich zur Startgutschrift von 390 Euro für den
verheirateten Teilzeitbeschäftigten mit ¾-Beschäftigung [Ref. 55].

Der alleinstehende Vollzeitbeschäftigte erhält nur eine gleich hohe Startgutschrift
von 193 Euro wie der Teilzeitbeschäftigte. Der Formelbetrag nach § 18
Betriebsrentengesetz wäre bei ihm aber sogar um 39 Euro bzw. um 20 Prozent
geringer ausgefallen im Vergleich zum Teilzeitbeschäftigten. Auch in diesem Fall
bringt nur die Mindeststartgutschrift nach § 37 Abs. 3 VBLS n.F. die
Rentenanwartschaften von vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Normalverdienern auf die
gleiche Höhe [Ref. 55].

Vollzeitbeschäftigte Normalverdiener werden gegenüber Teilzeitbeschäftigten –
ähnlich wie Normalverdiener gegenüber Geringverdienern (siehe Kapitel 3.2) –
diskriminiert. Diese 3. Absurdität ist quasi die insofern logische Konsequenz aus der
2. Absurdität und verdeutlicht die abstruse These „Gleiche Startgutschriften bei
ungleichen Einkommen“.

Weitere Absurditäten existieren für Schwerbehinderte des Jahrgangs 1950, die alle
Voraussetzungen für eine abschlagsfreie gesetzliche Rente mit 60 Jahren erfüllen
(geboren bis zum 16.11.1950, Anerkennung der Schwerbehinderung spätestens am
16.11.2000, Erfüllung der 35-jährigen Wartezeit zum 31.12.2001). Sie werden bei der
VBL wie Rentenferne behandelt, obwohl man die Gruppe der Schwerbehinderten
eigentlich in den Genuss einer rentennahen Startgutschrift kommen lassen wollte.
Dadurch, dass man aber den kompletten Jahrgang 1950 davon ausgeschlossen hat,
müssen auch viele Schwerbehinderte des Jahrgangs 1950, die im Jahr 2010 in Rente
gehen, mit erheblichen Kürzungen ihrer VBL-Zusatzrente rechnen [Ref. 56].



Friedmar Fischer, Werner Siepe;
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst - Rentenkürzungen auf breiter Front - 42

Schwerbehinderte der Jahrgänge 1947 bis 1949 werden bei Erfüllung der genannten
anderen Voraussetzungen (am 16.11.2000 bereits schwerbehindert und Wartezeit
von 35 Jahren zum 31.12.2001 erfüllt) jedoch den Rentennahen gleichgestellt. In aller
Regel liegt ihre neu berechnete rentennahe Startgutschrift ganz erheblich über der
Ende 2002 von der VBL ermittelten rentenfernen Startgutschrift. Dies führt im
Vergleich von faktisch rentennahen Schwerbehinderten mit nicht-schwerbehinderten
rentenfernen Jahrgängen 1947 bis 1950 zu teilweise absurden Konsequenzen, die
schwerlich mit sozialen Aspekten zu rechtfertigen sind [Ref. 57]. Der Grund für dieses
spezielle Rentenabsurdistan liegt wiederum in der Diskriminierung von älteren,
alleinstehenden Rentenfernen durch den Fallenstellerparagrafen 18 des
Betriebsrentengesetzes (BetrAVG).

3.4. Diskriminierung von Versicherten mit längerer Ausbildung
gegenüber Versicherten mit kurzer Ausbildung
(falscher jährlicher Anteilssatz, 4. Absurdität)

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 14.11.2007 (Az. IV ZR 74/06)
alle bisher unter 3.1 bis 3.3 beschriebenen Absurditäten durchgehen lassen und
ausdrücklich gebilligt (siehe: http://www.startgutschriften-arge.de/8/bgh_iv_zr__74-
06.pdf). Nur in einem Detailpunkt sah er einen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz des Grund und hielt daher die Berechnung der rentenfernen
Startgutschriften für unverbindlich.

Zu Recht bemängelt der BGH, dass Rentenferne mit längerer Ausbildung (zum
Beispiel Abschluss eines Hochschulstudiums) durch den jährlichen Anteilssatz von
nur 2,25 Prozent der sog. Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Betriebsrentengesetz
benachteiligt bzw. gegenüber den Versicherten mit kurzer Ausbildung diskriminiert
werden. Ein jährlicher Anteilssatz von 2,25 Prozent ist gleichbedeutend mit fiktiven
44,44… Pflichtversicherungsjahren (100 % : 2,25 % = 44,44…), die aber ein
Hochschulabsolvent gar nicht erreichen kann. Der Akademiker wird frühestens mit 24
Jahren in den öffentlichen Dienst eintreten und kommt selbst bei einer auf 67 Jahre
erhöhten Regelaltersgrenze nur auf maximal 43 Pflichtversicherungsjahre.

Die Tarifparteien sind nun aufgefordert, diese Diskriminierung zu beseitigen. Über
bloße Gespräche im Dezember 2008 und März 2009, in denen die öffentlichen
Arbeitgeber aber vorrangig die Kürzung der Punkterente forderten (siehe Kapitel 2.1),
sind die Tarifparteien aber bis heute nicht hinausgekommen. Ganz offensichtlich
warten sie erst das ggf. im Laufe des Jahres 2010 gefällte Urteil des
Bundesverfassungsgerichts ab, das eine Verfassungsbeschwerde (1 BvR 1373/08)
zur Berechnung der rentenfernen Startgutschriften bereits vor zwei Jahren
angenommen hat.

Rechtsanwalt Bernhard Mathies, der rund 4.000 Mandanten gegenüber der VBL
vertritt, und Werner Siepe als Mitverfasser dieser Studie haben das BGH-Urteil bereits
scharf kritisiert, weil es praktisch alle wirklichen Rentenkürzungen ausblendet [Ref.
58]. Hinzu kommt, dass es zu weiteren Absurditäten führt, wenn nur für
Pflichtversicherte mit längerer Ausbildung der jährliche Anteilssatz zum Beispiel von
2,25 auf 2,5 Prozent der sog. Voll-Leistung angehoben würde. Fast alle
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als Differenz zwischen fiktiver Nettogesamtversorgung (91,75 Prozent des
Nettoarbeitsentgelts) und fiktiver Näherungsrente würde sich ebenfalls um 25 Prozent
erhöhen, wenn das Nettoeinkommen um den gleichen Prozentsatz steigen würde.

Genau dies ist aber wegen der überproportional ansteigenden Steuerbelastung bei
steigendem Einkommen, also der sog. Steuerprogression, nicht der Fall. In
vorliegendem Beispiel steigt das Nettoeinkommen nur um rund 17 Prozent, wenn das
Bruttoeinkommen um 25 Prozent zulegt. Grund: Die Steuerbelastung steigt um fast 50
Prozent, also um rund das Doppelte im Vergleich zum Anstieg des
Bruttoeinkommens.

Absurde Folge: Die Voll-Leistung bei einem Bruttoeinkommen von 2.400 Euro liegt bei
241 Euro (= Nettogesamtversorgung 1.310 Euro minus Näherungsrente 1.069 Euro),
aber bei einem um ein Viertel gestiegenen Bruttoeinkommen nur bei 200 Euro (=
Nettogesamtversorgung 1.537 Euro minus Näherungsrente 1.337 Euro). Der
Zuwachs an Nettogesamtversorgung in Höhe von 227 Euro liegt also unter dem
Zuwachs bei der Näherungsrente von 268 Euro. Dieser um 41 Euro geringere
Zuwachs zieht auch die Voll-Leistung und damit den Formelbetrag nach § 18 Abs. Nr.
1 BetrAVG nach unten.

Was hier nur anhand eines einzigen Zahlenbeispiels gezeigt wird, wird praktisch zum
Grundprinzip des Fallenstellerparagrafen. Die Steuerprogression bewirkt, dass die
Formelbeträge in Prozent des Einkommens pro Jahr zumindest bis zu einem
monatlichen Bruttoeinkommen von 3.100 Euro laufend sinken. „Wer mehr hat (an
Einkommen), dem wird weniger (an Rente) gegeben“. Dies bewirkt, dass die
alleinstehenden Normalverdiener unter den Rentenfernen zu den Hauptverlierern der
Startgutschrift-Berechnung zählen.

Da die Näherungsrente bei Einkommen über 3.100 Euro nur noch unterproportional
steigt und ab rund 4.500 Euro auf einem gleichbleibenden Niveau von 1.600 Euro
verharrt, steigen die Sätze für die Startgutschriften wieder an und zwar insbesondere
für verheiratete Rentenferne. So kommt es, dass verheiratete Spitzenverdiener die
eindeutigen Gewinner der rentenfernen Startgutschriften sind. Die Gerechtigkeitslücke
zwischen den Verlierern (alleinstehende Normalverdiener) und den Gewinnern
(verheiratete Spitzenverdiener) ist unübersehbar. Es kann aber eigentlich nicht sein,
dass ausgerechnet alleinstehende und lang dienende Normalverdiener unter den
Rentenfernen in so krasser Weise benachteiligt werden. Kein anderes
Alterssicherungssystem weist eine solche extreme Ungleichbehandlung und
schreiende Ungerechtigkeit aus.




